[bookmark: _Toc142553204]Belehrungsfahrplan
	WAS?
	WANN?
	WER wird unterwiesen?
	Wer darf unterweisen?
	INFO

	Grundunterweisung
	Vor Beginn der Tätigkeit, danach jährlich
	Alle Mitarbeiter*innen
	Vorstand/Leitung/Elterndienst
(Person auf die Unternehmerpflichten übertragen wurden)
	Themen:
· Brandschutzregelungen/ Verhalten im Brandfall
· Erste Hilfe/ Verhalten bei Unfällen
· Physische und psychische Belastungen durch die Arbeit
· Grundlegende Hygienemaßnahmen (auch im Umgang mit Lebensmitteln)
 

	Information nach 
§34 IfSG
	Einmalig bei Neuaufnahme der Kinder
	Sorgeberechtigte
	Erfolgt durch Aushändigung eines Merkblattes
	Thema:
· Umgang mit Infektionskrankheiten
 

	Belehrung nach 
§35 IfSG
	Vor Beginn der Tätigkeit, danach alle zwei Jahre
	Alle Mitarbeiter*innen
	Vorstand/Leitung/Elterndienst
(Person auf die Unternehmerpflichten übertragen wurden)
	Thema:
· Umgang mit Infektionskrankheiten

	Belehrung nach
§43 IfSG
	Vor Beginn der Tätigkeit, danach alle zwei Jahre
	Alle Mitarbeiter*innen und kochende Eltern
	Erstbelehrung Gesundheitsamt, zugelassene Ärzt*innen
 
Folgebelehrungen
Jeder, der die Erstbelehrung nach §43 IfSG absolviert hat
	Thema:
· Umgang mit Lebensmitteln
Amtliche Bescheinigung gem. §43 Abs.1 IfSG (ehemals Gesundheitszeugnis) muss vor Beginn der Tätigkeit/ bei Aufnahme des Kindes vorliegen. 
Die Erstbelehrung (bzw. das Gesundheitszeugnis) ist lebenslang gültig und muss bei einem Arbeitgeber-bzw. Einrichtungswechsel nicht neu eingeholt werden.

	Belehrung schwangerer Mitarbeiterinnen
	Bei Bedarf
	Schwangere Mitarbeiterinnen
	Vorstand/ Leitung
(Person auf die Unternehmerpflichten übertragen wurden)
	Wir empfehlenden Einrichtungen, sich an ihren Betriebsarzt zu wenden und sich im Einzelfall beraten zu lassen.




